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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Im Juni 2021 forderte Eva Herzog (sp, BS) in einer Motion, dass das Epiedemiengesetz
dahingehend geändert wird, dass der Bundesrat bei Grenzschliessungen die
notwendigen Massnahmen ergreifen können soll, um die Reisefreiheit und Mobilität
von Grenzgängerinnen und Grenzgängern und Einwohnerinnen und Einwohnern mit
persönlicher, familiärer oder beruflicher Bindung im Grenzgebiet sicherzustellen. Da
die Corona-Pandmie nicht die letzte ihrer Art sein werde und die abgebrochenen
Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU die Situation der Grenzregionen
nicht vereinfacht hätten, müsse man präventiv Massnahmen ergreifen, um das Leben in
diesen Regionen in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. Eine derartige Bestimmung sei
bereits im Covid-19-Gesetz enthalten, sei aber wie das Gesetz selber auf Ende 2021
befristet. 
In seiner Stellungnahme machte der Bundesrat klar, dass er sich bemühe,
verhältnismässige Massnahmen zur Pandemiebekämpfung zu ergreifen und von einer
Mobilitätsbeschränkung absehe, wenn die epidemiologische Lage dies erlaube. Das
Motionsanliegen werde durch die Umsetzung des Epidemiengesetzes, der Covid-19-
Verordnung 3 und der Covid-19-Verordnung «Massnahmen im Bereich des
internationalen Personenverkehrs» bereits berücksichtigt, argumentierte der
Bundesrat. Er setze sich jedoch gegen eine explizite Regelung im Epidemiengesetz ein,
da man dadurch den eigenen Handlungsspielraum – beispielsweise bei Ausbruch einer
noch bedrohlicheren Pandemie – einschränken würde. Zudem sollten derartige
Massnahmen an den Binnengrenzen im Rahmen der Schengen-Zusammenarbeit
erarbeitet werden. Aus diesen Gründen beantragte er die Ablehnung der Motion. 1

MOTION
DATUM: 14.06.2021
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Ständerat mit der Motion von Eva Herzog
(sp, BS), welche die Ergänzung des Epidemiengesetzes zur Garantie des Grenzverkehrs
auch in Pandemiezeiten forderte. Die Motionärin zeigte sich erstaunt darüber, dass der
Bundesrat die Ablehnung der Motion beantragt hatte, obwohl die in der Motion
geforderte Bestimmung bereits im befristeten Covid-19-Gesetz verankert ist.
Ständerätin Herzog lobte das Vorgehen des Bundesrats, der mit Fortschreiten der
Pandemie die besondere Situation der Grenzregionen mehr und mehr berücksichtigt
habe. Sie zeigte aber wenig Verständnis für die Aussage des Bundesrats, dass das
Motionsanliegen erfüllt sei, wo doch die Covid-Verordnungen und das Covid-Gesetz
nur befristet gelten. Sie gab sich auch nicht mit der Begründung des Bundesrats
zufrieden, dass man mit einer derartigen Regelung im Epidemiengesetz den eigenen
Handlungsspielraum eingrenzen würde, denn ihre Motion enthalte eine «Kann-
Formulierung » und liesse einen genügend grossen Handlungsrahmen zu. Unterstützung
erhielt Herzog von ihrem Parteikollegen Carlo Sommaruga (sp, GE), der durch die
Gesetzesänderung zukünftige Spannungssituationen und Blockaden im Grenzverkehr
verhindern wollte. Bundesrat Berset meinte, dass für die Erfüllung des
Motionsanliegens keine gesetzliche Änderung notwendig sei und der Bundesrat das
Thema wie bisher flexibel handhaben wolle. Nach der Pandemie werde eine Analyse der
Lage vorgenommen, die sich auch der Überarbeitung des Epidemiengesetzes widmen
werde. Weil es wahrscheinlich eine allgemeine, umfassende Diskussion darüber geben
werde, was geändert oder angepasst werden müsse, lehne der Bundesrat vor Abschluss
der Analyse fast alle Anträge unabhängig von deren Inhalt ab, erklärte Berset. Man spiele
mit dem Antrag auf Ablehnung also nicht die Bedeutung der Motion herunter, sondern
wolle vor der anstehenden Gesetzesrevision noch keine Entscheidungen treffen, die zu
Unstimmigkeiten zwischen künftigen Änderungsanträgen führen könnten. Der Ständerat
liess sich von der bundesrätlichen Begründung nicht überzeugen und nahm die Motion
mit 29 zu 7 Stimmen an. 2

MOTION
DATUM: 20.09.2021
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2022 beriet der Nationalrat die Motion Herzog (sp, BS), die eine
Ergänzung des Epidemiengesetzes zur Garantie des Grenzverkehrs auch in
Pandemiezeiten verlangte. Die SGK-NR beantrage die Annahme der Motion, teilte deren
Sprecherin Regine Sauter (fdp, ZH) mit. Die Einschränkung des Personenverkehrs als
Folge der Grenzschliessungen hätte die Bekämpfung der Pandemie beeinträchtigt, da
auch das Gesundheitspersonal davon betroffen gewesen sei. Eine Bestimmung, die den
Grenzverkehr auch in Krisenzeiten garantiert, der ins Covid-19-Gesetz aufgenommen

MOTION
DATUM: 17.03.2022
AMANDO AMMANN
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wurde, sei nur befristet, weshalb für vergleichbare Situationen in der Zukunft eine
Anpassung des Epidemiengesetzes notwendig sei. Benjamin Roduit (mitte, VS), ebenfalls
Kommissionssprecher, kritisierte den Bundesrat und eine Kommissionsminderheit für
deren ablehnende Haltung. Die Feststellung des Bundesrats, dass Grenzgänger und
Grenzgängerinnen trotz der Reisebeschränkungen aus beruflichen Gründen in die
Schweiz einreisen durften, überzeugte Roduit nicht. Diese Lösungen seien erst auf
Druck des Parlaments und erst nach der ersten Welle gefunden worden. Auch der
Einwand des Bundesrats, dass die Motion den gesundheitspolitischen
Handlungsspielraum bei multilateral-verhandelten Gesundheitsbeschränkungen
beschneide, liess Roduit nicht gelten. Die Schweiz sei schliesslich in Fragen der
öffentlichen Gesundheit und Sicherheit souverän. Innenminister Berset gab zu, dass
man ohnehin mehrere Bestimmungen des Epidemiengesetzes überarbeiten müsse und
widersprach der Forderung der Motion nicht grundsätzlich. Er beharrte aber darauf,
zuerst eine Analyse durchzuführen, bevor irgendwelche Konsequenzen gezogen werden
könnten. Bereits im Juni 2020 habe der Bundesrat eine Revision des
Epidemiengesetzes gefordert. Nun warte man ab, bis eine umfassende und vollständige
Analyse der Pandemie möglich sei. Bis Mitte 2023 solle der Änderungsentwurf in die
Vernehmlassung gegeben werden, erklärte Berset der grossen Kammer. Er bat den
Nationalrat, keine Motionen anzunehmen, bevor nicht eine Gesamtbilanz gezogen
werden konnte und beantragte die Ablehnung des Vorstosses. Da lediglich die SVP
mehrheitlich gegen die Motion stimmte, wurde sie mit 127 zu 46 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) auch vom Zweitrat deutlich angenommen. 3

Beziehungen zur EU

Im März 2021 reichten Ständerat Marco Chiesa (svp, TI) und Nationalrat Piero Marchesi
(svp, TI) gleichlautende Motionen ein, mit denen sie verlangten, Artikel 14 des
Freizügigkeitsabkommens anzuwenden und die Personenfreizügigkeit im Kanton
Tessin und in den am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Regionen vorläufig
auszusetzen. Der Bundesrat solle unverzüglich den Gemischten Ausschuss Schweiz-EU
einberufen, um eine Lösung für den Arbeitsmarkt der von der Covid-19-Pandemie am
stärksten betroffenen Kantone zu finden. Obwohl die Zahl der Arbeitsplätze in der
ganzen Schweiz gesunken sei, sei der Rückgang im Tessin etwa fünfmal so hoch
gewesen wie das Schweizer Mittel, beklagten Chiesa und Marchesi. Gleichzeitig sei die
Zahl der Grenzgänger und Grenzgängerinnen angestiegen – dies sei ein Zeichen des
Verdrängungseffekts, durch den Schweizer Arbeitnehmende aus dem Markt
ausscheiden würden. Sie beriefen sich auf Artikel 14 Absatz 2 des
Freizügigkeitsabkommens, der dem Gemischten Ausschuss «bei schwerwiegenden
wirtschaftlichen oder sozialen Problemen» die Kompetenz verleiht, geeignete
Abhilfemassnahmen zu prüfen. Bis sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt normalisiere,
sollten der Inländervorrang und die Kontingentierung der Bewilligungen daher temporär
wiedereingeführt werden, schlugen die Motionäre vor. 
Der Bundesrat sei sich der schwierigen Lage im Tessin bewusst, erklärte dieser in seiner
Stellungnahme. Jedoch habe man mit der Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung
und des Härtefallprogramms für Unternehmen entsprechende Massnahmen getroffen.
Die Aufrechterhaltung der Personenfreizügigkeit stelle ein wichtiges Element für die
wirtschaftliche Erholung der Schweiz nach Pandemieende dar, erklärte der Bundesrat.
Die Verfügbarkeit ausländischer Arbeitskräfte trage auch während der Pandemie dazu
bei, dass Unternehmen überleben könnten, was wiederum die Arbeitsplätze der
inländischen Arbeitnehmenden sichere. Hinsichtlich der Nutzung des inländischen
Arbeitskräftepotenzials gelte nach wie vor die 2018 eingeführte Stellenmeldepflicht. Für
den Bundesrat gab es keinen Grund, den Gemischten Ausschuss anzurufen, er
beantragte folglich die Ablehnung der Motion. 
In der Herbstsession 2021 meinte Bundesrätin Karin Keller-Sutter zur Lage des Tessiner
Arbeitsmarkts, dass der Kanton «auch etwas Opfer seines eigenen Erfolgs» geworden
sei, diesbezüglich aber keine schwerwiegende Störung des Arbeitsmarkts vorliege. Die
vorliegende Motion stehe zudem im Widerspruch zur kurz zuvor angenommenen
Motion Herzog (sp, BS; Mo. 21.3698), die den Grenzverkehr in Grenzregionen explizit
von den Massnahmen des Epidemiengesetzes ausnehmen wollte. Bundesrätin Keller-
Sutter wies darüber hinaus darauf hin, dass die 4'000 Grenzgängerinnen und
Grenzgänger im Gesundheitswesen während der Pandemie für die Aufrechterhaltung
der Tessiner Gesundheitsinfrastruktur essentiell gewesen seien. Ihrem Antrag, die
Motion abzulehnen, kam die kleine Kammer mit 27 zu 7 Stimmen nach. 4

MOTION
DATUM: 22.09.2021
AMANDO AMMANN
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Nach dem Nationalrat sprach sich in der Sommersession 2022 auch der Ständerat
dafür aus, die Verlustverrechnung bei der direkten Bundessteuer von sieben auf zehn
Jahre zu verlängern. Damit sollen die Unternehmen im Nachgang an die Corona-
Pandemie unterstützt werden. Die Motion war von der Mehrheit der WAK-SR
befürwortet worden, während es eine Minderheit Herzog (sp, BS) ablehnte, aufgrund
einer ausserordentlichen Notsituation eine Neuregelung der Besteuerung zu schaffen.
Obwohl auch Finanzminister Maurer die Motion zur Ablehnung beantragte und unter
anderem darauf verwies, dass man bei der Corona-bedingten Verlustrechnung noch
einige Jahre Zeit habe, um eine Lösung zu finden, und entsprechend auch die
Umsetzung der OECD-Mindestbesteuerung abwarten könne, nahm der Ständerat die
Motion mit 24 zu 15 Stimmen an. 5

MOTION
DATUM: 01.06.2022
ANJA HEIDELBERGER

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Mit dem Abbau der durch Covid-19 entstandenen Schulden beschäftigte sich im
Dezember 2020 auch Peter Hegglin (mitte, ZG) in einer Motion. Bundesrat und
Parlament hatten im Dezember 2020 entschieden, einen Teil des (ordentlichen)
strukturellen Überschusses der Staatsrechnung 2019 als Gutschrift auf das
Amortisationskonto – also als ausserordentliche Einnahmen – zu verbuchen, um damit
einen Teil des als ausserordentliche Ausgaben verbuchten Corona-bedingten Defizits
decken zu können. Auch Peter Hegglin schlug nun in seiner Motion vor, das Defizit des
Amortisationskontos im Jahr 2020 zu zwei Dritteln durch den Überschuss bei den
ordentlichen Einnahmen der letzten Jahre zu decken. Das verbliebene Drittel des
Defizits auf dem Amortisationskonto sollte hingegen wie üblich abgebaut werden
müssen, jedoch ausnahmsweise nicht in sechs, sondern in zwölf Jahren. Dadurch
müssten im ordentlichen Budget jährlich etwa CHF 500 Mio. gespart werden statt
jährlich CHF 1.8 Mrd. bis CHF 3 Mrd. (bei einem Abbau in 6 respektive 10 Jahren), wie
sie bei einem vollständigen ordentlichen Schuldenabbau anfallen würden. Letzteres
hätte denn auch einschneidende Sparmassnahmen zur Folge, welche die Erholung der
Wirtschaft stoppen könnten, begründete Hegglin seine Motion. Diesem Argument
pflichtete der Bundesrat bei, erachtete aber bereits die Einsparungen von CHF 500
Mio. jährlich als schädlich für die Wirtschaft. Somit beantragte er die Motion zur
Ablehnung und verwies auf den Auftrag des Parlaments im Rahmen der
Legislaturplanung 2019-2023, eine Botschaft zum Abbau der Schulden ohne
Steuererhöhungen und Entlastungsprogramme vorzulegen, wobei er auch den ersten
Teil der Motion prüfen werde.
Der Ständerat folgte in der Frühjahrssession 2021 einem Ordnungsantrag Herzog (sp,
BS) auf Zuweisung der Motion an die FK-SR. Für das Jahr 2020, auf das sich die Motion
beziehe, sei diese bereits veraltet, jedoch gehe es darin eigentlich um den Abbau der
gesamtem Covid-19-Schulden – ein Thema, das noch immer offen sei. Somit solle die
Kommission die konkreten Vorschläge der Motion, wo sie nicht den bereits getroffenen
Entscheidungen widersprächen, in die Diskussion aufnehmen, argumentierte Herzog.
Damit zeigte sich der Motionär einverstanden und der Rat nahm den Antrag
stillschweigend an. 6

MOTION
DATUM: 10.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie
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Energiepolitik

D'après la sénatrice bâloise Eva Herzog (ps, BS), les débats parlementaires sur la loi
fédérale sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises
du secteur électrique d'importance systémique (LFiEl) ont mis en lumière le rôle des
entreprises énergétiques d'importance systémique pour l'économie helvétique.  Mais
surtout, ces débats ont souligné l'opacité et l'absence de marge de manœuvre pour la
Confédération. Comme cette loi urgente est limitée à la fin 2026, la députée demande
au Conseil fédéral de se saisir au plus vite de ce dossier législatif afin de limiter
efficacement et rapidement les risques pour l'économie nationale. Ces mesures
législatives devraient être axées sur la transparence, la stabilité du marché suisse de
l'électricité, la gestion de la continuité des activités, l'utilisation d'un financement
d'urgence fédéral uniquement en dernier recours, et également la préservation de
l'intégration du réseau électrique suisse dans le réseau européen. 
Le Conseil fédéral a proposé d'adopter la motion. Le gouvernement est favorable à une
loi durable qui renforce la résilience du réseau électrique suisse. Lors de la session
d'hiver 2022, la motion a été adoptée tacitement par les sénateurs et sénatrices. 7

MOTION
DATUM: 12.12.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Die politische Steuerung und die Oberaufsicht über Unternehmen mit einem
Grundversorgungsauftrag standen im Mittelpunkt einer von der KVF-SR im November
2020 eingereichten Motion. Die Kommission forderte den Bundesrat dazu auf, ein
eigenes Gesetz für die Betriebe des Service Public – namentlich für SBB, Swisscom,
Schweizerische Post, Skyguide und das öffentliche Radio und Fernsehen – zu schaffen.
Mit den geltenden separaten Gesetzgebungen für die einzelnen Unternehmen seien
einige gewichtige Fragen, beispielsweise betreffend des Zielkonflikts zwischen
Gewinnstreben und Gemeinwohl, noch ungenügend geregelt.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er war der Ansicht, dass dem
Anliegen im Rahmen der geltenden Regelungen bereits entsprochen werde und das
Parlament über geeignete Möglichkeiten verfüge, sich einzubringen. Er sehe daher
keinen Mehrwert in einem neuen Gesetz.
Die kleine Kammer beugte sich in der Frühjahrssession 2021 über die Motion. Die das
Wort ergreifenden Kantonsvertreterinnen und -vertreter Stefan Engler (mitte, GR), Eva
Herzog (sp, BS) sowie Daniel Fässler (mitte, AI) sprachen sich dabei allesamt für die
Annahme der Motion aus. Zu klären seien insbesondere Fragen rund um
«Staatsleistungen und Markt, von Liberalisierung, von Privatisierung und Subventionen»
(Engler). Ebenso müssten Gewinnverbote, Dividendenvorgaben und
Lohnbeschränkungen diskutiert werden. Nicht zu vernachlässigen seien auch Fragen
rund um die Aufsicht über die Betriebe und die Rolle des Parlaments, welches die
Oberaufsicht über die Bundesverwaltung und den Bundesrat ausübe. Es wurde zudem
darauf hingewiesen, dass es nicht sinnvoll sei, diese Bereiche jeweils nur anhand von
Einzelereignissen – genannt wurde insbesondere die Postauto-Affäre – zu diskutieren.
Es gehe vielmehr darum, eine Übersicht zu schaffen und wichtige Grundsätze
festzulegen. Daher sei eine Mantelgesetzgebung notwendig, welche die
Spezialgesetzgebungen für die einzelnen Konzerne ergänzt. Verkehrs- und
Kommunikationsministerin Sommaruga zeigte in ihrem Votum Verständnis für das
Anliegen der Motion. Sie wies aber darauf hin, dass es sehr schwierig werde, eine solche
Mantelgesetzgebung zu erstellen, da die verschiedenen betroffenen Betriebe des
Service public sehr unterschiedlich ausgerichtet seien. In der anschliessenden
Abstimmung votierte eine deutliche Mehrheit des Ständerats für die Annahme der
Motion (34 zu 8 Stimmen). 8

MOTION
DATUM: 09.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Eisenbahn

Eine im Februar 2021 eingereichte Motion der FK-SR verlangte, dass der Bundesrat die
Verschuldungsobergrenze der SBB vorübergehend anhebt, damit es bei den bereits
fortgeschrittenen Immobilienprojekten der SBB zu keinem Marschhalt komme. Die
Kommission befürchtete, dass dem Bund bei einem Stopp wichtige Ertragseinbussen
drohen würden und auch die Sanierung der SBB-Pensionskasse negativ tangiert würde.
Dieser Motion vorausgegangen war ein Entscheid der SBB, circa 40 ihrer
Immobilienprojekte aufgrund der angespannten finanziellen Situation vorübergehend
zu stoppen.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er erläuterte, dass die
strategischen Ziele für die SBB dem Parlament respektive der zuständigen Kommission
jeweils vorgelegt würden. Mit der Konsultation über die strategischen Ziele 2019-2022
sei das Parlament folglich über die aktuell geltende Begrenzung der verzinslichen
Nettoverschuldung informiert worden. Die Sistierung der Investitionen in einige
Immobilienprojekte seien Teil von Sparmassnahmen gewesen, welche die SBB als
Reaktion auf die Verschlechterung ihrer finanziellen Lage aufgrund der Covid-19-Krise
vorgenommen habe. Ende Februar 2021 habe die SBB jedoch bereits kommuniziert,
dass diese sistierten Projekte dank einer Änderung der Finanzierungsmodalitäten bei
Beschaffungen nun doch teilweise realisiert werden könnten. Die temporäre Anhebung
ihrer Verschuldungsobergrenze sei somit nicht nötig, meinte der Bundesrat, da
vorübergehende Überschreitungen bereits möglich seien. Eine dauerhafte Anpassung
der Verschuldungsobergrenze werde er überdies in den nächsten Jahren prüfen. 
In der ständerätlichen Debatte in der Frühjahrssession 2021 meldeten sich mehrere
gegenüber der Motion positiv eingestellte Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu
Wort. So argumentierte beispielsweise Olivier Français (fdp, VD), dass das Problem der
Verschuldung bei der SBB und weiteren Eisenbahnunternehmen akut sei und dass der
Bundesrat mit der Annahme der Motion gezwungen würde, dem Parlament Vorschläge
zu unterbreiten, wie mit diesem Problem umgegangen werden solle. Eva Herzog (sp, BS)
fügte an, dass es wichtig sei, in der coronabedingten Krise antizyklisch zu handeln.
Stefan Engler und Andrea Gmür-Schönenberger wiesen überdies darauf hin, wie wichtig
diese SBB-Immobilienprojekte auch für verschiedene Gemeinden und Städte seien,
zum Beispiel durch die Schaffung von Arbeitsplätzen oder durch Steuereinnahmen.
Verkehrsministerin Sommaruga ihrerseits bat um Ablehnung der Motion und warnte
davor, diese Obergrenze zukünftig zu weit zu erhöhen. Man könne nämlich nicht davon
ausgehen, dass es in der Immobilienwirtschaft immer nur gute Phasen geben werde.
Die Worte von Sommaruga vermochten den Ständerat aber nicht zu überzeugen. Er
stimmte der Motion mit  30 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich zu. 9

MOTION
DATUM: 16.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Schiffahrt

Ständerätin Eva Herzog (sp, BS) beabsichtigte mit einer Motion den Gütertransport auf
dem Rhein zu stärken. Dafür forderte sie den Bundesrat auf, in einem Konzept
Massnahmen vorzuschlagen, wie die Rheinschifffahrt angesichts des Klimawandels,
insbesondere in Bezug auf die Problematik des niedrigen Wasserstandes, ihre wichtige
verkehrspolitische Rolle wahren könne. Allenfalls solle der Bundesrat dafür auch
entsprechende Anpassungen der Rechtsgrundlagen sowie Kreditvorlagen präsentieren.
Der Bundesrat müsse ebenfalls dafür sorgen, dass Anreize für klimaneutrale Antriebe
für die Schiffe auf dem Rhein geschaffen würden. Der Bundesrat beantragte die
Annahme der Motion. Der Ständerat befasste sich anlässlich der Herbstsession 2020
mit dem Vorstoss und nahm ihn stillschweigend an. 10

MOTION
DATUM: 15.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat beschäftigte sich in der Wintersession 2020 mit der vom Ständerat
gutgeheissenen Motion Herzog (sp, BS) zur Förderung des Gütertransports auf dem
Rhein. Die Mehrheit der KVF-NR beantragte die Annahme der Motion. Katja Christ (glp,
BS) führte aus, dass die Motion das Ziel verfolge, «aufzuzeigen, mit welchen Strategien
und Massnahmen der Gütertransport auf dem Rhein für die Schweiz langfristig
sichergestellt werden kann», wodurch er seine wichtige verkehrspolitische Rolle
weiterhin wahrnehmen könne. Sie betonte des Weiteren, dass es darum gehen solle,
«Anreize für Innovation, Automation und Digitalisierung mit unseren verkehrs- und
klimapolitischen Zielen zu vereinen». Eine Kommissionsminderheit, die ausschliesslich
aus SVP-Mitgliedern bestand, beantragte die Ablehnung der Motion. Sandra Sollberger
(svp, BL) erläuterte, dass der Staat durch diesen Vorstoss in die Wirtschaft eingreifen
und damit die Wirtschaftsfreiheit unnötigerweise einschränken würde. Dies sei aber
nicht nötig, der Gütertransport auf dem Rhein funktioniere ausgezeichnet und bedürfe

MOTION
DATUM: 17.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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keinerlei Massnahmen seitens der öffentlichen Hand. Zudem würde eine staatliche
Förderung des Gütertransports auf dem Rhein bloss den Gütertransport auf der
Schiene konkurrenzieren. Verkehrsministerin Sommaruga argumentierte, dass es nicht
darum gehe, das eine Transportmittel gegen das andere auszuspielen. Vielmehr sollen
mit der Umsetzung dieser Motion mögliche Probleme antizipiert und auch die
Versorgungssicherheit der Schweiz im Auge behalten werden. Hierfür spiele der
Gütertransport auf dem Rhein nämlich eine entscheidende Rolle. Die grosse Kammer
folgte der Empfehlung seiner vorberatenden Kommission und nahm die Motion mit 136
zu 49 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten allesamt
von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 11

Luftfahrt

Eva Herzog (sp, BS) forderte mit einer im September 2020 eingereichten Motion, dass
der Bundesrat ein Monitoring über die Entwicklung der Kundennachfrage und der
Flugaktivitäten im Rahmen der Einführung der Flugticketabgabe einführen soll. Dies
sei insbesondere für den binationalen Flughafen Basel-Mulhouse wichtig. Falls die
Flugticketabgabe zu einer unerwünschten Verlagerung der Flugpassagiere in den
französischen Sektor des Flughafens führe, wo die Tickets einer tieferen Abgabe
unterlägen und daher günstiger seien, solle der Bundesrat Vorschläge erarbeiten, wie
dieser Trend aufgehalten werden könnte. Im schlimmsten Fall könne nämlich die
Binationalität des Flughafens in Frage gestellt werden. Falls dieser dann nur noch ein
französischer Regionalflughafen wäre, dürfte die Schweiz ihn zwar noch mitbenutzen,
hätte aber kein Mitspracherecht mehr (Stichwort Nachtflugsperre). Herzog befürchtete
auch ein mögliches Ausweichen der Passagiere von anderen Schweizer Flughäfen nach
Basel-Mulhouse, was zu einer Intensivierung der Lärmbelastung führen würde. Der
Bundesrat beantragte die Annahme der Motion; die kleine Kammer stimmte dieser in
der Wintersession 2020 stillschweigend zu. 12

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2020 stimmte der Ständerat auf Empfehlung der Mehrheit seiner
Kommission der Motion «Ausnahme des Modellflugs von der EU-Drohnenregelung»
zu. Hans Wicki (fdp, NW) vertrat im Rat die Position der Mehrheit der KVF-SR. Er legte
dar, dass mit der Übernahme der EU-Drohnenregelung die administrativen
Anforderungen für die Modellfliegerei erhöht würden, ohne dass dabei ein konkreter
Sicherheitsgewinn resultieren würde. Zudem gehe mit der Übernahme die faktische
Einführung des Vereinszwangs einher, da Nichtmitglieder zahlreiche Nachteile zu
befürchten hätten. So müssten diese etwa einen zusätzlichen Online-Test absolvieren,
und die Flughöhe ihrer Modellflugzeuge würde auf 120 Meter beschränkt. Eva Herzog
(sp, BS) und Simonetta Sommaruga erläuterten für die Minderheit, respektive für den
Gesamtbundesrat, die von ihnen befürchteten Konsequenzen bei einer Annahme der
Motion. So nehme man mit Annahme der Motion in Kauf, dass die EU-Regulierung für
den Drohnen- und Modellflug, an der die Schweiz stark mitgearbeitet hatte, nicht
ratifiziert werden könne. Dadurch werde die Erhöhung der Sicherheit im Schweizer
Luftverkehr verzögert und die Schweizer Drohnen- und Robotikindustrie verliere den
Zugang zum EU-Binnenmarkt inklusive Forschungszusammenarbeit. Schliesslich
erläuterte Sommaruga, wie bereits im Nationalrat, dass die Schweiz von der
Weiterentwicklung des EU-Rechts im Bereich der unbemannten Luftfahrzeuge
ausgeschlossen wäre. In der Abstimmung schloss sich der Ständerat der Mehrheit
seiner Kommission an und stimmte der Motion knapp zu, mit 20 gegen 18 Stimmen bei 4
Enthaltungen. 13

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat beriet in der Sommersession 2021 eine Motion Herzog (sp, BS) zu einem
Monitoring der Flugaktivitäten bei der Einführung einer Flugticketabgabe. Herzog
befürchtete, dass es mit der Einführung einer solchen Abgabe, welche im Rahmen der
Revision des CO2-Gesetzes vorgesehen war, zu einer Verlagerung der Flugpassagiere in
den französischen Sektor des Flughafens Basel-Mulhouse kommen könnte, da die
französische Flugticketabgabe tiefer sei. Die Diskussion im Rat erübrigte sich dann
aber, da wenige Tage zuvor das CO2-Gesetz an der Urne knapp verworfen worden war.
Entsprechend war sich die grosse Kammer einig, dass die ursprünglich von der UREK-
NR beantragte Annahme dieser Motion keinen Sinn mehr mache. Die Motion wurde
daraufhin ohne Abstimmung abgelehnt. 14

MOTION
DATUM: 17.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

In verschiedenen Urteilen in den Jahren 2020 und 2021 beschloss das Bundesgericht
eine Abkehr vom bisherigen ehelichen Unterhaltsrecht: Aufgrund des gesellschaftlichen
Wandels solle etwa nicht mehr länger ein automatischer Anspruch auf nacheheliche
Unterhaltszahlungen bestehen. Auch über 45-jährigen Frauen, die aus familiären
Gründen länger aus dem Erwerbsleben ausgeschieden seien, sei es heute zuzumuten,
nach der Scheidung wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Als Folge dieser
Grundsatzentscheide befürchtete Eva Herzog (sp, BS) für viele Familien eine
Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse, etwa aufgrund «negativer Anreize im
Steuersystem» und hoher Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung. In einer
Motion forderte sie deswegen die Schaffung einer Datengrundlage zu
Unterhaltsentscheiden im Familienrecht, um die Auswirkungen der Veränderungen im
Unterhaltsrecht besser beobachten zu können. 
Da zur Erfüllung der Forderung eine neue gesetzliche Grundlage geschaffen werden
müsste, um die Kantone zur Erhebung dieser Daten zu verpflichten, diese Erhebung
begleitet werden müsste von einem Konzept zur Schaffung einer vergleichbaren
Statistik und nicht zuletzt auch eine Anpassung der behördlichen Informations- und
Kommunikationssysteme nötig wäre, erachtete der Bundesrat die Motion zum
gegebenen Zeitpunkt als nicht umsetzbar. Er kündigte aber an, die Umwandlung der
Motion in einen Prüfauftrag zu unterstützen, sollte der Erstrat sich positiv zum Anliegen
äussern. Letzteres tat der Ständerat tatsächlich: In der Wintersession 2021 nahm er die
Motion Herzog mit 23 zu 15 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. 15

MOTION
DATUM: 14.12.2021
MARLÈNE GERBER

Auf Anraten der RK-NR befürwortete nach dem Ständerat auch der Nationalrat eine
Motion Herzog (sp, BS) zur Schaffung einer Datengrundlage zu Unterhaltsentscheiden
im Familienrecht. Diese soll dazu dienen, die Auswirkungen der durch eine Serie von
Bundesgerichtsurteilen geänderten Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht beobachten
zu können. Der Nationalrat fällte diesen Entscheid in der Sommersession 2022 mit 97
zu 69 Stimmen (3 Enthaltungen). Für die Motion sprachen sich die Fraktionen der SP,
der Grünen, der GLP und der Mitte aus, während die Fraktionen der FDP und der SVP
den Vorstoss ebenso geschlossen ablehnten. 16

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER

Eine von Ständerätin Herzog (sp, BS) eingereichte Motion forderte eine
Vereinheitlichung der EO-Entschädigungen bei Militärdienst und Mutterschaft.
Insbesondere sah der Vorstoss identische maximale Tagessätze beim Militärdienst und
Mutterschaft vor. Heutzutage sieht die Mutterschaftsentschädigung einen Höchstsatz
von 196 Franken pro Tag vor, während der maximale EO-Tagessatz bei
Militärangehörigen 245 Franken beträgt. Da ausschliesslich Frauen
Mutterschaftsentschädigung bezögen, liege eine grundlegende Ungleichbehandlung der
Geschlechter vor. Für die Änderung der EO-Entschädigungen sah die Motionärin zwei
Varianten vor: Bei der ersten Variante sollten bei gleichem Höchsttagessatz für
Mutterschaft und Militärdienst die Gesamtkosten dem heutigen Wert entsprechen. Der
grosse Kostenanstieg bei einer allfälligen Angleichung der EO-Entschädigungen war
unter anderem ausschlaggebend beim Scheitern einer ähnlichen Vorlage im Ständerat
gewesen. Deshalb solle der Bundesrat einen zukünftigen EO-Höchsttagessatz zwischen
196 und 245 Franken ermitteln, welcher ähnliche Folgekosten wie heutzutage zur Folge
hätte. Als zweite Variante schlug die Motionärin wiederum eine Angleichung des
Höchstsatzes bei Mutterschaft an den des Militärdiensts an. Der Bundesrat beantragte
die Motion zur Ablehnung, obschon er hervorhob, dass nicht alle
Leistungsempfangenden unter der EO gleichbehandelt würden und dass die EO in
naher Zukunft geprüft werden müsse. Trotzdem empfand der Bundesrat den Vorstoss
als «zu restriktiv formuliert», da die Motion weitere Beiträge, wie etwa Kinderzulagen,
aussen vor lasse. Diesem Argument entgegnete die Motionärin in der parlamentarischen
Debatte, dass unter anderem der auszuzahlende Betrag noch relativ frei bestimmt
werden könne und der Fokus der Motion lediglich auf der Gleichstellung zwischen Mann
und Frau liege. Der Ständerat nahm in der Wintersession 2022 die Motion knapp mit 20
zu 17 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 17

MOTION
DATUM: 12.12.2022
VIKTORIA KIPFER
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

Le Conseil des États a accepté, en septembre 2020, une motion de la socialiste Eva
Herzog (ps, BS), qui demandait que toutes les statistiques et études de la
Confédération soient attentives aux différences entre les deux sexes. Elle cite par
exemple le chômage, dont les causes et conséquences varient de manière importante
entre les sexes, ce qui n'est que trop peu souvent pris en compte selon elle. L'objet a
été accepté par 27 voix contre 15, sans abstention. 18

MOTION
DATUM: 24.09.2020
SOPHIE GUIGNARD

Nachdem der Ständerat sich bereits in der Herbstsession 2020 dafür ausgesprochen
hatte, stimmte auch der Nationalrat in der Frühjahrssession 2021 einer Motion Herzog
(sp, BS) zu, die die Aufschlüsselung massgeblicher Statistiken nach Geschlecht
verlangte, um etwa die Datengrundlage zu geschlechterspezifischen
volkswirtschaftlichen Auswirkungen oder medizinischen Diagnosen zu verbessern. Die
grosse Kammer fasste ihren Beschluss mit 115 zu 69 Stimmen auf Anraten einer grossen
Kommissionsmehrheit. Auch die Kommissionsminderheit um Diana Gutjahr (svp, TG)
betrachtete die diesbezüglich geplante Verbesserung der Datengrundlage als sinnvoll,
sprach sich jedoch aus Gründen des bürokratischen Aufwands gegen eine generelle
Pflicht zur Aufschlüsselung der Daten nach Geschlecht aus, womit sie die Meinung des
Bundesrates stützte. In seinem Votum plädierte Bundesrat Berset (sp) denn auch dafür,
bei der Umsetzung der Motion seinen eigenen, im Rahmen der Begründung zur Motion
gemachten Vorschlag einer Fall-zu-Fall-Prüfung zu berücksichtigen, der eine
Aufschlüsselung nur dann vorsehen würde, wenn diese notwendig und zielführend
wäre. 19

MOTION
DATUM: 03.03.2021
MARLÈNE GERBER

In der Herbstsession stimmte der Ständerat zwei Motionen aus der Feder der
Nationalrätinnen Funiciello (sp, BE) und Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) diskussionslos
zu, welche die Bereitstellung eines 24-stündigen Beratungsangebots für von Gewalt
betroffene Personen forderten. Die Kantonskammer stützte ihren Entscheid auf einen
Bericht ihrer Rechtskommission, die dem Ständerat einstimmig die Annahme der
Motionen beantragte. Darin bestätigte die Kommission, dass noch nicht alle Kantone ein
rund um die Uhr erreichbares, professionelles Betreuungsangebot bereitstellen würden
und der Istanbul-Konvention damit noch nicht vollumfänglich nachgekommen werde.
Ebenfalls erinnerte die Kommission ihren Rat daran, dass dieser einer fast identisch
lautenden Motion Herzog (sp, BS; Mo. 20.4463) bereits in der Frühjahrssession
zugestimmt hatte. Auch der Nationalrat sprach sich in der Herbstsession 2021 für die
Motion Herzog aus. 20

MOTION
DATUM: 27.09.2021
MARLÈNE GERBER

1) Mo. 21.3698
2) AB SR, 2021, S. 884f.
3) AB NR, 2022, S. 555; Medienmitteilung SGK-NR vom 4.2.22
4) AB SR, 2021, S. 943f.; Mo. 21.3297
5) AB SR, 2022, S. 336 ff.; Bericht WAK-SR vom 24.3.22
6) AB SR, 2021, S. 202 f.
7) BO CE, 2022, p. 1224
8) AB SR, 2021, S. 169 ff.
9) AB SR, 2021, S. 270 ff.
10) AB SR, 2020, S. 851 f.
11) AB NR, 2020, S. 2645 ff.
12) AB SR, 2020, S. 1269 f. 
13) AB SR, 2020, S. 1267 ff. 
14) AB NR, 2021, S. 1410 f.
15) AB SR, 2021, S. 1379 f.
16) AB NR, 2022, S. 981 f.
17) AB SR, 2022, S. 1267 f.
18) BO CN, 2020, p. 1020 s.
19) AB NR, 2021, S. 123 ff.
20) AB NR, 2021, S. 983 f.; Bericht RK-SR vom 10.8.21
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